Grundsätzlich sind in Zypern alle Anwälte bei allen Gerichten zugelassen. Den Begriff des "Notars" gibt es im zyprischen Recht nicht. Anwaltszwang besteht nur in Strafsachen, wenn es sich um Delikte mit einem vorgesehenen Strafrahmen von mehr als 6 Monaten handelt; in solchen Fällen wird auf Antrag ein Pflichtverteidiger bestellt, dessen Kosten bei nachgewiesener Bedürftigkeit vom Staat übernommen werden. In Zivilsachen besteht kein Anwaltszwang. Prozesskostenhilfe kann unter Bedingungen gewährt werden und hängt im Übrigen von der Entscheidung des Gerichts im Einzelfall ab. 

Aufgrund der Unterschiede zwischen dem zyprischen und dem deutschen Rechtssystem wird empfohlen, bei gerichtlichen Auseinandersetzungen grundsätzlich einen Rechtsanwalt einzuschalten. Eine Anwaltsgebührenordnung besteht. Abweichend davon können Honorarvereinbarungen getroffen werden. Soweit es zu einer Gerichtsentscheidung kommt, hat die unterlegene Partei die Kosten zu tragen. Es empfiehlt sich, vor Mandatserteilung eine schriftliche Vereinbarung über die Höhe des Honorars zu treffen.

Andere Institutionen, die eine Rechtsberatung anbieten oder sich mit Rechtsverfolgung befassen, bestehen nicht. Die Rechtsberatung ist ausschließlich den Rechtsanwälten vorbehalten, die in dieser Funktion haupt-beruflich tätig sein müssen. Es muss damit gerechnet werden, dass Zivilprozesse in Zypern länger als in Deutschland dauern.
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